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Export und Landwirtschaft, — Das neue Landwirt-

schaftsgesetz ist in der Tagespresse eingehend behan-
delt worden. Vor allem stieß Art. 22 über die Einfuhr-
beschränkungen, der im Nationalrat ohne materielle Aen-
derung durchging, auf Widerstand, besonders in der
Exportwirtschaft, welche die Absperrungspolitik gegen-
über dem Ausland am eigenen Leibe erfahren muß. Wenn
nun mit Zusicherungen aller Art versucht wird, die Trag-
weite der Einfuhrbeschränkungen auch für Konkurrenz-
Produkte der einheimischen Landwirtschaft zu bagafelli-
sieren, so lehren doch die Erfahrungen, daß der unter
dem Einfluß von Brugg stehenden zuständigen Ver-
waltung nicht das Vertrauen entgegengebracht werden
kann, das nötig wäre, um zum vornherein an eine
vernünftige Anwendung der dem Bundesrat eingeräumten
Kompetenzen zu glauben.

Das neue Bundesgesetz über die Förderung der Land-
Wirtschaft und die Erhaltung des Bauernstandes wirft
ohne Zweifel seine Schatten auf die Behandlung ähn-
lieber Begehren aus anderen Wirtschaftskreisen. Die Ex-
portindustrie und insbesondere die Textilbrandie ist da-
rauf angewiesen, daß auch auf dem Gebiet der landwirt-
schafflichen Produktion keine ausgesprochene Autarkie-
Politik betrieben wird. Wir haben an dieser Stelle in
anderem Zusammenhang bereits auf die nachteiligen Wir-
kungen der schweizerischen Milchwirtschaft hingewiesen,
die zu einer vollkommenen Buttereinfuhr-Sperre geführt
hat und damit den Verrechnungsverkehr mit Dänemark
und Holland durch den Entzug wesentlicher Alimente
stark belastet haben.

Die Textilindustrie hat volles Verständnis für die Be-
dürfnisse der Landwirtschaft. Die in bezug auf die Ein-
fuhr-Regelung geplanten Bestimmungen sind aber schwer-
lieh mit den allgemeinen Interessen und schon gar nicht
mit denjenigen der Exportindustrie zu vereinbaren. Die
Vermutung liegt nahe, daß der Nationalrat nicht aus

Ueberzeugung, sondern vielmehr aus politisch-taktischen
Ueberlegungen (im Herbst sind Neuwahlen) dem Bauern-
stand seine Sympathie bezeugen wollte.

Der neue Bundesbeschluß über die Erhaltung und För-
derung des Rebbaues geht sogar soweit, daß die Einfuhr
ausländischer Weine auf jene Menge beschränkt werden
kann, die von der Inlandsproduktion nicht gedeckt wird.
Wenn dieser Grundsatz Schule machen sollte, dann kann
sich die schweizerische Handelspolitik noch auf allerhand
unangenehme Ueberraschungen gefasst machen. Die Wein-
einfuhr spielt als handelspolitische Waffe eine bedeuten-
de Rolle. Nicht zuletzt wegen des geringen Weinkontin-
gentes war es bisher nicht möglich, für die Textilausfuhr
nach Portugal angemessene Exportkontingente zu erhal-
ten. Es ist auch daran zu erinnern, daß zahlreiche Kom-
pensationsgeschäfte mit spanischen oder chilenischen Wiei-
nen mangels Einfuhrkontingenten nicht abgewickelt wer-
den konnten und zwar in einer Zeit, wo die Textilindu-
strie es dringend nötig hatte, ihre Gewebe exportieren zu
können.

Frankreich gefährdet die Liberalisierung der Textilien.
— In den „Mitteilungen" Nr. 5 vom vergangenen Monat
haben wir den erfreulichen Beschluß der OECE-Organe
in Paris auf Schaffung einer Einheits-Freiliste mit sämt-
liehen Textilien kommentiert und den Wunsch ausgespro-
chen, daß von den vorgesehenen Ausnahmebestimmungen
möglichst wenig Gebrauch gemacht werde. Nun hat es
ausgerechnet Frankreich als notwendig erachtet, seine
Delegierten im OECE-Ministerraf zu desavouieren und zu
verlangen, daß die Einfuhr von bedruckten Baumwoll-,
Rayon- und Zellwollgeweben nach wie vor der Konti-
genfierung unterstellt bleibe. Es ist nicht ersichtlich,
wer die französische Regierung dermaßen zu beeinflussen
vermochte. Auf alle Fälle hat dieser Beschluß auch in
Kreisen der OECE Erstaunen ausgelöst. Frankreich darf
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sich nicht wundern, wenn andere Staaten gerade diejeni-
gen Textilerzeugnisse nicht auf die Freiliste setzen, an
denen die exportorientierte französische Textilindustrie ein
großes Interesse hat. Frankreich ist mit dem schlechten
Beispiel vorangegangen. und hat damit die Verantwortung
übernommen, wenn die allgemeine Textil-Liberalisierung
vielleicht in Frage gestellt wird. Wenn die Franzosen,
ohne Devisengründe anführen zu können, sich für berech-
tigt halten, wichtige Textilerzeugnisse aus Konkurrenz-
gründen nicht zu liberalisieren, so steht selbstverständ-
lieh jedem andern Staat das gleiche Recht zü, solche Aus-
nahmebestimmungen zu verlangen. Es ist nur zu hoffen,
daß es den OECE-Behörden gelingen wird, Frankreich
von seinem gefährlichen Vorhaben abzubringen.

Das Versagern der Zollverhandlungen in Torquay. —
Bekanntlich ist die Schweiz nicht Mitglied des GATT
(General Agreement of Tariff and Trade) und hatte des-
halb auch keine Gelegenheit, die Vierhandlungen in Tor-
quay irgendwie zu beeinflussen. Es ist deshalb auch
nicht erstaunlich, daß die Zollkonferenz auf die Schwei-
zerischen Begehren keine Rücksicht nahm und deshalb
auch der Textilindustrie die erhofften Erleichterungen
nicht gebracht hat.

Die Atmosphäre dieser GATT - Verhandlungen wird
oft mit dem Ausspruch charakterisiert, daß die erste Kon-
ferenz in Genf 1947 einen Abbau der internationalen
Zollschranken gebracht habe, Annecy 1949 eine Bin-
dung der damaligen Zollansätze und Torquay 1951 eine
Erhöhung. Enttäuschend war insbesondere die Haltung
Frankreichs, Italiens und Großbritanniens, die sich zu
keinerlei gewichtigen Konzessionen herbeiliessen.

Eine Entschuldigung für das unbefriedigende Ergebnis
der Torquay-Konferenz muß darin liegen, daß der Zeit-
punkf der Konferenz schlecht gewählt war, indem mehr
die Sorge um genügend Rohstoffe und Lebensmittel, als
um den Absatz der Erzeugnisse im Vordergrund stand.
Auch bildete die Verschiedenartigkeit der bestehenden
Zolltarife ein wesentliches Hemmnis, zwischen den Hoch-
schutzländern und den Staaten mit niedrigem Zoll-
schütz eine Verständigung zu finden. Sobald die 147

abgeschlossenen Verträge vorliegen, wird sich Gelegen-
heit bieten, im einzelnen deren Wirkungen auf die Tex-
tilindustrie zu beurteilen.

Schweizerische Verrechnungsstelle. — Der 18. Geschäfts-
bericht der Schweizerischen Verrechnungsstelle über das
Jahr 1950 ist eine Fundgrube vieler interessanter Fest-
Stellungen. Es ist deshalb nur zu begrüßen, daß die bis-
herige Geheimniskrämerei zugunsten einer größeren Pu-
blizität aufgegeben wurde.

In einer allgemeinen Uebersicht werden die Probleme
des gebundenen Zahlungsverkehrs aufgeworfen und vor

allem die Fragen des Beitrittes der Schweiz zur Zah-
lungsunion dargestellt. Erwähnenswert ist dabei die Be-
gründung für die Äufrechterhaltung der Kontrolle der
Ein- und Auszahlungen durch die Verrechnungsstelle
Ohne Überwachung des Zahlungsverkehrs, so ist dem Be-
rieht zu entnehmen, könnte das Interesse zahlreicher,in an-
dem Mitgliedstaaten domizilierter Personen, sich durch
Ueberweisungen nach der Schweiz oder durch Stehenlas-
sen von Forderungen gegenüber der Schweiz an Stelle
der eigenen, in ihrer Verwendungsmöglichkeit beschränk-
ten Währung ein Guthaben in Schweizerwährung zu ver-
schaffen, zu unerwünschten Verschiebungen in der Zah-
lungsb'ilanz und zu einer starken Erhöhung unserer
Forderungen gegenüber der Union führen. Das hätte
.nicht nur eine übermässige Inanspruchnahme der schwel-
zerischen Kredite an die Zahlungsunion zur Folge, son-
dern es könnte dies möglicherweise auch die Erschöpfung
des Kredites und die Notwendigkeit neuer Kredite oder
die Gefahr einer Schlechterstellung der Schweiz mit sich
bringen.

Recht aufschlußreich sind die zahlreichen Uebersichten
über die Art und den Umfang der von der Verrechnungs-
stelle geleisteten Zahlungen. Insgesamt betrugen die von
schweizerischen Schuldnern einbezählfen Beträge in den
gebundenen Zahlungsverkehr im Jahre 1950 3 055 Mio Fr.,
währenddem die Auszahlungen an schweizerische Gläubi-
ger die Summe von 2 836 Mio. Fr. erreichten. Drei Vier-
tel sämtlicher Einzahlungen und über zwei Drittel der
Auszahlungen entfielen dabei auf den Warenverkehr.

Die Rechtssprechung der schweizerischen Clearing -
Kommission, des E'dg. Volkswirtschafts-Departements und
des Bundesrates ist im Berichtsjahr durch eine Reihe
interessanter Entscheide bereichert worden.

Im einzelnen wird im Jahresbericht der Verrechnungs-
stelle der Zahlungsverkehr mit den verschiedenen Län-
dem dargestellt, deren Durchsicht — es handelt sich um
23 Länder — eine Fülle von wertvollen Erkenntnissen
über die noch bestehenden Schwierigkeiten und die Un-
Vollkommenheiten bietet, die dem gebundenen Zahlungs-
verkehr trotz der Spitzenverrechnung durch die Europäi-
sehe Zahlungsunion noch anhaften.

Am Schluß des Jahresberichtes erscheint die auf Ende
Dezember 1950 abgeschlossene Bilanz der Verrechnungs-
stelle. Trotz den Befürchtungen, die von der Wirt-
schaff verlangte Herabsetzung der Gebühren erlaube nicht
nicht mehr, den Betrieb der Verrechnungsstelle zu finan-
zieren, konnten neben namhaften Abschreibungen Rüde-
Stellungen für Betriebsdefizite von 1,7 Mio. Fr. gebucht
werden, sodaß diese Reserve bereits mit 6,5 Mio. Fr. in
der Bilanz steht. Wenn nur der Privatwirtschaft solche
Rückstellungen für Defizit-Perioden erlaubt würden! Im
übrigen belaufen sich die Gebühren-Einnahmen der Ver-
rechnungssteile im Jahre 1950 auf 9,5 Mio. Er,

-/^aWe/stfac/*nc/*/e*i

Bemerkungen zur Handelspolitik. — Im Vordergrund der
handelspolitischen Inferessenwahrung stehen immer noch
die Auseinandersetzungen über die Ueberwindung der
deutschen Zahlungsbilanzkrise. Nachdem
auch im Monat April die deutsche Devisenbilanz um 42

Millionen Dollar günstiger ausfiel, als im Einfuhrpro-
gramm der Bundesregierung vorgesehen, gelangten noch-
mais gewisse Einfuhrquoten an die bisher im Handel
mit Deutschland besonders benachteiligten Länder zur
Verteilung. Der im Mai auf die Schweiz entfallende
Betrag war etwas größer, als die April-Zuteilung. Da
außer den bisherigen Exportwünschen auch diejenigen
anderer, bisher nicht berücksichtigter schweizerischer Ex-
portgruppen befriedigt werden mußten, konnte der für
Seidengewebe vorgesehene Betrag nicht erhöht wer-

den. Hingegen gelang es eine Zuteilung für das seif
langem nicht zum Zuge gekommene Seidenbeuteltuch
vorzusehen. Die Lizenzen für diese Härtekontingente
werden von den deutschen Behörden jedoch mit großer
Verspätung ausgestellt, sodaß verschiedene deutsche Ab-
nehmer sich weigern, für die Sommersaison bestimmte
Gewebe so spät noch anzunehmen. Es wird schweizeri-
scherseits alles veranlaßt, um diese Saisonwaren noch
unterzubringen, doch erscheint das Verhalfen der deuf-
sehen Kundschaft angesichts der großen Kapitalknapp-
heit und! dem flauen Geschäftsgang bei schlechtem Wet-
ter als begreiflich.

Die in der letzten Nummer der Mitteilungen erwähnte
Vermittlungskommission innerhalb der OECE hatte sich
auch mit der besonderen Lage derjenigen Staaten zti
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